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1. Aufgabenstellung und Grundlagen 

An der Heiligenthaler Straße in Rettmer soll eine Wohnsiedlung entwickelt werden. Die Han-

sestadt Lüneburg stellt dazu den Bebauungsplan Nr. 182 „Rettmer Nord“ auf. Das städtebau-

liche Konzept sieht eine ganzheitliche und nachhaltige Gestaltung von Wohnraum mit engem 

Bezug zur Landwirtschaft vor. Es soll attraktiver Wohnraum für alle Generationen geschaffen 

werden. Die Lage des B-Plangebiets ist dem Übersichtsplan in Bild 1 zu entnehmen. 

 

 

Bild 1: Übersichtsplan 

 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebiets soll über eine Zufahrt an der Heiligenthaler 

Straße erfolgen. Das Plangebiet ist größtenteils autofrei. Für den ruhenden Verkehr ist eine 

zentrale Stellplatzanlage geplant, die mit einer PV-Anlage überdacht ist. Die Stellplatzanlage 

dient als Anwohner- sowie als Besucherparkplatz für den Hofladen und das Hofcafé. Weiter-

hin sind eine Kiss & Ride-Zone sowie Parkplätze für den Hof-Kindergarten vorgesehen.  

 

Im Rahmen der Verkehrstechnischen Untersuchung werden die verkehrlichen Wirkungen 

des Plangebiets abgeschätzt. Als Grundlage der Untersuchung stehen die Analyse- und 

Prognosedaten aus dem Verkehrsentwicklungsplan der Hansestadt Lüneburg sowie Zählda-

ten vom Knotenpunkt Lüneburger Straße / Heiligenthaler Straße zur Verfügung.  

 

Der Entwurf des Bebauungsplans der Hansestadt Lüneburg ist in Bild 2 dargestellt. Die Flä-

chen werden als „Dorfgebiet“ (MD) bzw. als „Dörfliches Wohngebiet“ (MDW) ausgewiesen.  

B-Plangebiet 
Nr. 182 
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Bild 2: Bebauungsplan Nr. 182 „Rettmer Nord“ – Entwurf (Quelle: Hansestadt Lüneburg) 

 

Die geplante Bebauungsstruktur im Planungsgebiet zeigt Bild 3. Sie besteht aus ein- bis 

zweigeschossigen Baukörpern mit unterschiedlichen Nutzungen. Die Wohngebäude werden 

als Mehrfamilienhäuser ausgebildet. Weitere Nutzungen, wie eine Hofkindertagesstätte, ein 

Hofladen und ein Hofcafé werden in separaten Gebäuden angesiedelt. Die Stellplatzanlage 

und eine Kiss & Ride-Anlage sollen direkt an der Heiligenthaler Straße entstehen. 

 

Bild 3: Bebauungskonzept (Quelle: Campus Lüneburg / Hansestadt Lüneburg) 
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2.  Verkehrsbelastungen 

2.1 Prognosebelastungen 2035 im Bezugsfall 

Die Prognosebelastungen im Straßennetz der Hansestadt Lüneburg wurden im Rahmen der 

Verkehrsentwicklungsplanung erstellt und in den letzten Jahren in mehreren Verkehrsunter-

suchungen fortgeschrieben. Dem Belastungsbild in Bild 4 ist zu entnehmen, dass die Heili-

genthaler Straße (K 36) von rd. 2.400 Kfz/24h befahren wird. Die Lüneburger Straße weist 

Verkehrsbelastungen zwischen 5.900 und 7.400 Kfz/24h auf. Für die K 17 ist ein Belas-

tungswert von rd. 7.300 Kfz/24h angegeben.  

 

 

Bild 4: Prognosebelastungen 2035 im Bezugsfall  

 

Die Verkehrsströme am Knotenpunkt Lüneburger Straße / Heiligenthaler Straße (K 36) sind 

in Bild 5 dargestellt. Die Abbiegebeziehungen in/aus Richtung Heiligenthaler Straße sind 

in/aus Richtung Süden größer als in/aus Richtung Nordosten (Lüneburg).  

 

Quelle: Auszug aus den Geobasis-
daten des Landesamtes für Geoin-
formation und Landesvermessung 
Niedersachsen, © 2021  

Erläuterung: 

Grundlage: Verkehrsanalyse 2012/23 
                  und Modellprognose 2035 

Belastungsangaben in Kfz/24h  
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Bild 5: Verkehrsströme im Bezugsfall  

2.2 Verkehrsaufkommen der geplanten Nutzungen 

Das Verkehrsaufkommen der geplanten Wohnbebauung kann durch einschlägige Rechen-

verfahren abgeschätzt werden. Hierbei sind noch Randbedingungen wie die Größe der Ge-

meinde, die Lage der geplanten Bebauung im Gemeindegebiet und die Bedienung durch den 

öffentlichen Nahverkehr zu beachten. Die im Folgenden verwendeten Ansätze sind dem 

Programm Ver_Bau1 entnommen worden. 

 

Die einzelnen Wohngebäude werden über einen privaten Weg erschlossen, der den Anfor-

derungen eines Rettungswegs entspricht. Kfz-Verkehr ist dort nicht vorgesehen. Für den 

Transport von der Stellplatzanlage bis zur Wohnung werden den Anwohnern (und Zustellern) 

ein Sharing-Fuhrpark mit elektrischen Fortbewegungsmitteln zur Verfügung gestellt. 

 

Das Verkehrsaufkommen im Bebauungsplangebiet wird für 120 Wohneinheiten abgeschätzt, 

wovon 78 Wohneinheiten zum Wohnen und 42 Apartments für Tagespflege genutzt werden 

sollen. Für die Apartments ist die An- und Abfahrt der Pflegebedürftigen und des Pflegeper-

sonals zu berücksichtigen. Für die Kita, den Hofladen und das Hofcafé werden pauschale 

Ansätze gewählt.    

 

 
1 Programm Ver_Bau, Verkehrsaufkommen durch Vorhaben der Bauleitplanung, Dr. Bosserhoff, 2023 
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Das Bebauungsplangebiet ist über die Haltestelle „Rettmer Mitte“ an der Lüneburger Straße 

an das Busliniennetz der Hansestadt Lüneburg angebunden. Die Lüneburger Innenstadt 

kann über die Lüneburger Straße oder über Oedeme mit dem Fahrrad erreicht werden. Der 

nächstgelegene Einzelhandelsstandort befindet in rd. 1,5 km Entfernung an der Lüneburger 

Straße (in Höhe Häcklinger Weg).  

 

Trotz der Anbindung an das Busliniennetz und an das Radverkehrsnetz ist zu berücksichti-

gen, dass das Plangebiet rd. 5 km von der Innenstadt und dem Bahnhof Lüneburg entfernt 

liegt. Für die Einwohner und die Beschäftigten wird daher ein Pkw-Anteil am Modal-Split von 

60 % gewählt. Für den Wirtschaftsverkehr und den Ziel- und Quellverkehr der Apartments ist 

von einem Pkw-Anteil von 100 % auszugehen. Für die anderen Nutzungen wird ein Pkw-

Anteil von 50 % gewählt. 

 

Tabelle 1: Abschätzung des Verkehrsaufkommens des B-Plangebiets 

Wohnungen Besucher- und Wirtschaftsverkehr 

 78 Wohneinheiten 

 im Mittel 2,5 Einw. je WE 

 3,50 Wege je Einw. 

 Modal-Split Pkw: 60 % 

 Pkw-Besetzungsgrad: 1,5 Personen  

VKA = 78 x 2,5 x 3,5 x 0,6 / 1,5 =        

273 Kfz-Fahrten pro Tag 

 5 bis 15 % des Einwohnerverkehrs 

(im Mittel 10 %)  

→ 27 Kfz-Fahrten pro Tag 

 0,05 bis 0,1 Kfz-Fahrten je Einw. 

(im Mittel 0,075 Kfz-Fahrten je Einw.) 

→ 15 Kfz-Fahrten pro Tag 

 

Apartments Beschäftigten- und Wirtschaftsverkehr 

 42 Apartments 

 2,0 Wege je Einw. 

 Modal-Split Pkw: 100 % 

→ 84 Kfz-Fahrten pro Tag 

 1,0 Wege je Einw. 

 Modal-Split Pkw: 80 % 

→ 34 Kfz-Fahrten pro Tag 

 

 

Sonstige Nutzungen Beschäftigten- und Wirtschaftsverkehr 

 Kita: 200 Wege 

 Hofladen und Hofcafé: 100 Wege 

 Modal-Split Pkw: 50 % 

→ 150 Kfz-Fahrten pro Tag 

 30 Beschäftigte 

 2,5 Wege je Besch. 

 Modal-Split Pkw: 60 % 

→ 45 Kfz-Fahrten pro Tag 

 

Unter Berücksichtigung der o. a. Ansätze errechnet sich für das B-Plangebiet ein Verkehrs-

aufkommen von rd. 600 Kfz-Fahrten pro Tag, was 300 An- und Abfahrten pro Tag entspricht.   

Zur Ermittlung des Verkehrsaufkommens in den Spitzenstunden am Morgen und am Nach-

mittag können die normierten Tagesganglinien in Ver_Bau verwendet werden.  
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Tabelle 2: Verkehrsaufkommen in den Spitzenstunden 

 Wohnungen Apartments Sonstige 
Nutzungen 

Summe 

Quellverkehr am Morgen 25 Kfz/h 10 Kfz/h 25 Kfz/h 60 Kfz/h 

Quellverkehr am Nachmittag 10 Kfz/h 15 Kfz/h 30 Kfz/h 55 Kfz/h 

Zielverkehr am Morgen   5 Kfz/h 15 Kfz/h 35 Kfz/h 55 Kfz/h 

Zielverkehr am Nachmittag 20 Kfz/h 10 Kfz/h 25 Kfz/h 55 Kfz/h 

 

In der Summe aus Quell- und Zielverkehr sind am Morgen und am Nachmittag rd. 115 bzw. 

110 Kfz/h als zusätzlicher Verkehr zu erwarten.  

2.3 Prognosebelastungen 2035 im Planfall mit B-Plangebiet 

Zur Ermittlung der zukünftigen Belastungen im Straßennetz und an den Knotenpunkten wird 

das ermittelte Verkehrsaufkommen des Bebauungsplangebiets mit den Verkehrsbelastungen 

im angrenzenden Straßennetz (Bezugsfall) überlagert. Die Prognosebelastungen 2035 im 

angrenzenden Straßennetz im Planfall mit Bebauungsplangebiet zeigt Bild 6  

 

 

Bild 6: Prognosebelastungen 2035 im Planfall  

Quelle: Auszug aus den Geobasis-
daten des Landesamtes für Geoin-
formation und Landesvermessung 
Niedersachsen, © 2021  

Erläuterung: 

Grundlage: Verkehrsanalyse 2012/23 
                  und Modellprognose 2035 

Belastungsangaben in Kfz/24h  
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Die Verkehrsbelastungen in der Heiligenthaler Straßen werden auf rd. 2.560 Kfz/24h nord-

westlich und rd. 2.760 Kfz/24h südöstlich der Zufahrt ansteigen. Für die Lüneburger Straße 

werden im Anschluss an die Heiligenthaler Straße rd. 6.150 Kfz/24h und für die K 17 rd. 

7.450 Kfz/24h erwartet.  

 

Die Verkehrsströme am Anschlussknoten an der Heiligenthaler Straße und am Knotenpunkt 

Lüneburger Straße / Heiligenthaler Straße (K 36) sind in Bild 7 dargestellt. An der Zufahrt ins 

Plangebiet sind die Abbiegebeziehungen in/aus Richtung Südosten in etwa doppelt so groß 

wie in/aus Richtung Nordwesten. Am Knotenpunkt Lüneburger Straße / Heiligenthaler Straße 

(K 36) fließen rd. 60 % des Verkehrs in/aus Richtung Lüneburg. 

 

   

Bild 7: Verkehrsströme im Planfall mit B-Plangebiet  
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3. Leistungsfähigkeit und Verkehrsablauf  

3.1 Allgemeines 

Die Leistungsfähigkeitsberechnungen für den Anschlussknoten an der Heiligenthaler Straße 

(K 36) sowie den Knotenpunkt Lüneburger Straße / Heiligenthaler Straße werden nach HBS2 

durchgeführt. Maßgebend sind die prognostizierten Verkehrsbelastungen in den Spitzen-

stunden am Morgen und am Nachmittag. Die Berechnungen werden mit den Prognosebelas-

tungen im Planfall mit B-Plangebiet durchgeführt.  

 

Zur Beurteilung der Verkehrssituation werden an Knotenpunkten ohne Lichtsignalanlage 

(LSA) die Kapazitätsreserven und die damit verbundenen mittleren Wartezeiten der Neben-

stromfahrzeuge ermittelt. Aus der mittleren Wartezeit ergibt sich die Qualität des Verkehrsab-

laufs, die mit den Qualitätsstufen A (sehr gut) bis F (ungenügend) beschrieben wird. 

 

Tabelle 3: Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs und deren Merkmale 

 Knotenpunkte ohne LSA 

Stufe A Die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer kann nahezu ungehindert den Knotenpunkt passieren. Die 

Wartezeiten sind sehr gering. 

Stufe B Die Fahrmöglichkeiten der wartepflichtigen Kfz werden vom bevorrechtigten Verkehr beeinflusst. 

Die dabei entstehenden Wartezeiten sind gering. 

Stufe C Die Fahrzeugführer in den Nebenströmen müssen auf eine merkbare Anzahl von bevorrechtigten 

Verkehrsteilnehmern achten. Die Wartezeiten sind spürbar. Es kommt zur Bildung von Stau, der 

jedoch hinsichtlich seiner räumlichen Ausdehnung noch bezüglich der zeitlichen Dauer eine starke 

Beeinträchtigung darstellt. 

Stufe D Die Mehrzahl der Fahrzeugführer muss Haltevorgänge, verbunden mit deutlichen Zeitverlusten, 

hinnehmen. Für einzelne Kfz können die Wartezeiten hohe Werte annehmen. Auch wenn sich vo-

rübergehend ein Stau in einem Nebenstrom ergeben hat, bildet sich dieser wieder zurück. Der 

Verkehrszustand ist noch stabil. 

Stufe E Es bilden sich Staus, die sich bei der vorhandenen Belastung nicht mehr abbauen. Die Wartezei-

ten nehmen große und dabei stark streuende Werte an. Geringfügige Verschlechterungen der Ein-

flussgrößen können zum Verkehrszusammenbruch führen. Die Kapazität wird erreicht. 

Stufe F Die Anzahl der Kfz, die in einem Verkehrsstrom dem Knotenpunkt je Zeiteinheit zufließen, ist über 

ein längeres Zeitintervall größer als die Kapazität für diesen Verkehrsstrom. Es bilden sich lange, 

ständig wachsende Schlangen mit besonders hohen Wartezeiten. Die Situation löst sich erst nach 

einer deutlichen Abnahme der Verkehrsstärken im zufließenden Verkehr wieder auf. Der Knoten-

punkt ist überlastet. 

 

Es wird die Qualität des Verkehrsablaufs jedes Fahrstreifens getrennt berechnet. Die 

schlechteste Qualität ist bei der zusammenfassenden Beurteilung der Verkehrssituation an 

einem Knotenpunkt maßgebend. Als Zielvorgabe wird die Qualitätsstufe D angestrebt, was 

mittleren Wartezeiten von maximal 45 Sekunden entspricht.  

 
2 Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen, Ausgabe 2015, FGSV, Köln 
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3.2 Anschlussknoten Heiligenthaler Straße / Zufahrt Plangebiet  

Die Ergebnisse der Leistungsfähigkeitsberechnungen für die Spitzenstunde am Morgen sind 

in Bild 8 zusammengefasst. Sie weisen für den Knotenpunkt eine sehr gute Leistungsfähig-

keit mit einem Verkehrsablauf der Qualitätsstufe „A“ aus. Die mittleren Wartezeiten für die 

Linkseinbieger aus der Zufahrt (Strom Nr. 4) sind mit 4,9 Sekunden angegeben. Alle Rück-

staulängen N-95 weisen eine Größenordnung von einer Pkw-Länge auf. 

 

            

 Bild 8: Berechnungsergebnisse für den Knotenpunkt Heiligenthaler Straße (K 36) / Zufahrt Plangebiet 
– Spitzenstunde am Morgen 

      

 



Verkehrstechnische Untersuchung zum  
Bebauungsplan Nr. 182 „Rettmer Nord“ in der Hansestadt Lüneburg Seite 11 
 

    
Ingenieurgemeinschaft Dr.-Ing. Schubert, Hannover 

Die Ergebnisse der Leistungsfähigkeitsberechnungen für die Spitzenstunde am Nachmittag 

im Planfall zeigt Bild 9. Der Verkehrsablauf ist gleichfalls mit der Qualitätsstufe „A“ zu bewer-

ten. Die mittleren Wartezeiten für die Linkseinbieger aus der Zufahrt des Plangebiets (Strom 

Nr. 4) errechnen sich zu 5,0 Sekunden. Die Rückstaulängen L-95 sind mit einer Pkw-Länge 

angegeben. 

 

            

Bild 9: Berechnungsergebnisse für den Knotenpunkt Heiligenthaler Straße (K 36) / Zufahrt Plangebiet 
– Spitzenstunde am Nachmittag 
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3.3 Knotenpunkt Lüneburger Straße / Heiligenthaler Straße  

Die Ergebnisse der Leistungsfähigkeitsberechnungen für die Spitzenstunde am Morgen im 

Planfall sind in Bild 10 dargestellt. Der Knotenpunkt weist eine sehr gute Leistungsfähigkeit 

mit einem Verkehrsablauf der Qualitätsstufe „A“ auf. Die mittleren Wartezeiten für die Links-

einbieger aus der Heiligenthaler Straße in Richtung Lüneburg (Strom Nr. 4) sind mit 9,6 Se-

kunden angegeben. Die Rückstaulängen N-95 weisen eine Größenordnung von ein bis zwei 

Pkw-Längen auf. 

 

            

Bild 10: Berechnungsergebnisse für den Knotenpunkt Lüneburger Straße / Heiligenthaler Straße (K 36) 
– Spitzenstunde am Morgen 
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Die Ergebnisse der Leistungsfähigkeitsberechnungen für die Spitzenstunde am Nachmittag 

im Planfall zeigt Bild 11. Der Verkehrsablauf ist mit der Qualitätsstufe „B“ zu bewerten. Die 

mittleren Wartezeiten für die Linkseinbieger aus der Heiligenthaler Straße (Strom Nr. 4) er-

rechnen sich zu 11,7 Sekunden. Die Rückstaulängen N-95 sind mit ein bis zwei Pkw-Längen 

angegeben. 

 

            

Bild 11: Berechnungsergebnisse für den Knotenpunkt Lüneburger Straße / Heiligenthaler Straße (K 36) 
– Spitzenstunde am Nachmittag 
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4. Hinweise zur Gestaltung der Verkehrsanlagen  

Der Ausbaustandard von Verkehrsanlagen ist wesentlich von der Lage und der Funktion der 

Straße im Netz abhängig. Einerseits ist für die K 36 in Rettmer keine Ortsdurchfahrt festge-

setzt3, so dass der Straßenabschnitt grundsätzlich als Außerortsstraße einzustufen ist. In 

diesem Fall ist der Straßenabschnitt nach RAL4 zu bemessen. 

 

Andererseits stehen die Ortstafeln nordwestlich der geplanten Zufahrt, so dass eine innerört-

liche Geschwindigkeit von 50 km/h gilt. Der Straßencharakter entspricht daher am eher einer 

innerörtlichen, anbaufreien Hauptverkehrsstraße. Die Bemessung innerörtlichen Straßen er-

folgt nach RASt 065.  

 

Die Heiligenthaler Straße (K 36) wird zukünftig in der Spitzenstunde in Fahrtrichtung Süd-  

osten eine Verkehrsbelastung von 165 Kfz/h aufnehmen. Gemäß Tabelle 44 der RASt 06 

(Einsatzbereiche für Linksabbiegestreifen und Aufstellbereiche) werden bei einer prognosti-

zierten Verkehrsstärke zwischen 100 und 200 Kfz/h – in der Richtung, aus der abgebogen 

wird – und einer Linksabbiegerstärke von weniger als 20 Kfz/h keine Ausbaumaßnahmen für 

Linksabbieger empfohlen. 

 

Tabelle 4: Einsatzbereiche für Linksabbiegestreifen und Aufstellbereiche nach RASt 06  

 100 200 300 400 500 600 >600

Anbaufreie 
Hauptverkehrs-

straße

Linksabbiege- 
streifen

Stärke der 
Linksabbieger 

qL (Kfz/h)

> 50

20 ... 50

< 20

Keine baul. 
Maßnahme

Aufstell-
bereich

Verkehrsstärke des Hauptstroms MSV (Kfz/h)

 
 

Auch aus den Ergebnissen der Leistungsfähigkeitsberechnungen können keine Ausbau-

maßnahmen für den Knotenpunkt abgeleitet werden, da mit den Prognosebelastungen 2035 

im Planfall eine sehr gute Verkehrsqualität ermittelt wird.  

 

Die geplante Zufahrt in das B-Plangebiet an der Heiligenthaler Straße kann daher ohne Ab-

biegestreifen ausgebaut werden. 

 

 
3 Quelle: www.nwsip-niedersachsen.de (NLStbV) 
4 Richtlinie für Landstraßen, Ausgabe 2012, FGSV, Köln 
5 Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen, Ausgabe 2006, FGSV, Köln 
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5. Grundlagen für lärmtechnische Berechnungen 

Aus den Prognosebelastungen sind die verkehrlichen Grundlagen für lärmtechnische Be-

rechnungen nach RLS-196 ermittelt worden. Grundlage der Berechnungen bilden die durch-

schnittlichen Verkehrswerte (DTV) für den Kfz-Verkehr und den Schwerverkehr.  

 

Zum Schwerverkehr zählen alle Kfz mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 t. Es wird 

in Lkw1 (Lkw ohne Anhänger und Busse) und Lkw2 (Lkw mit Anhänger und Sattel-Kfz) un-

terschieden und mit den SV-Anteilen p1 und p2 gerechnet. Die Bestimmung der SV-Anteile 

erfolgte anhand der vorliegenden Zählergebnisse. Für die Tag- und Nachtverteilung wurden 

die Standartwerte für Kreisstraßen nach RLS-19 verwendet.  

 

Tabelle 5: Grundlagen für lärmtechnische Berechnungen nach RLS-19 – Bezugsfall  

 
 

Tabelle 6: Grundlagen für lärmtechnische Berechnungen nach RLS-19 – Planfall  

  

 Erläuterung: 

 DTVw  Werktagswert des Gesamtverkehrs [Kfz/24h] 

 DTVw-SV Werktagswert des Schwerverkehrs > 3,5 t [SV-Kfz/24h] 

 DTV  Jahresmittelwert des Gesamtverkehrs [Kfz/24h] 

 DTV-SV Jahresmittelwert des Schwerverkehrs > 3,5 t [SV-Kfz/24h] 

 Mtags  maßgebende Verkehrsstärke 600 – 2200 Uhr [Kfz/h]  

 Mnachts  maßgebende Verkehrsstärke 2200 – 600 Uhr [Kfz/h] 

 p1 tags  SV-Anteil > 3,5 t tags, Lkw1 (Lkw ohne Anhänger und Busse) [%]  

 p2 tags  SV-Anteil > 3,5 t tags, Lkw2 (Lkw mit Anhänger / Sattel-Kfz) [%]  

 p1 nachts  SV-Anteil > 3,5 t nachts, Lkw1 (Lkw ohne Anhänger und Busse) [%] 

 p2 nachts  SV-Anteil > 3,5 t nachts, Lkw2 (Lkw mit Anhänger / Sattel-Kfz) [%] 

 

 
6 Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen (RLS-19), Bundesminister für Verkehr 



Verkehrstechnische Untersuchung zum  
Bebauungsplan Nr. 182 „Rettmer Nord“ in der Hansestadt Lüneburg Seite 16 
 

    
Ingenieurgemeinschaft Dr.-Ing. Schubert, Hannover 

6. Zusammenfassung der Ergebnisse und Empfehlungen 

An der Heiligenthaler Straße in Rettmer soll eine Wohnsiedlung entwickelt werden. Die Han-

sestadt Lüneburg stellt dazu den Bebauungsplan Nr. 182 „Rettmer Nord“ auf. Das städtebau-

liche Konzept sieht eine ganzheitliche und nachhaltige Gestaltung von Wohnraum mit engem 

Bezug zur Landwirtschaft vor. Es soll attraktiver Wohnraum für alle Generationen geschaffen 

werden. Das Plangebiet ist größtenteils autofrei. Für den ruhenden Verkehr sind eine zentra-

le Stellplatzanlage mit Zufahrt an der Heiligenthaler Straße und eine Kiss & Ride-Zone für 

den Hof-Kindergarten geplant.  

 

Im Rahmen der Verkehrstechnischen Untersuchung sind die verkehrlichen Wirkungen des 

Plangebiets abgeschätzt worden. Als Grundlage der Untersuchung standen die Analyse- und 

Prognosedaten aus dem Verkehrsentwicklungsplan der Hansestadt Lüneburg sowie Zählda-

ten vom Knotenpunkt Lüneburger Straße / Heiligenthaler Straße zur Verfügung. 

 

Das Bebauungsplangebiet wird ein Verkehrsaufkommen von rd. 600 Kfz-Fahrten/24h erzeu-

gen. Die Verkehrsbelastungen auf der Heiligenthaler Straße werden um rd. 200 bzw. 400 

Kfz/24h auf rd. 2.560 bzw. 2.760 Kfz/24h ansteigen. Die Lüneburger Straße wird zwischen 

100 und 300 Kfz/24h zusätzlich aufnehmen.  

 

Die Ergebnisse der Leistungsfähigkeitsberechnungen zeigen, dass für den Anschlussknoten 

an der Heiligenthaler Straße ein Verkehrsablauf der Qualitätsstufe „A“ nachgewiesen werden 

kann. Für den Knotenpunkt Lüneburger Straße / Heiligenthaler Straße errechnet sich ein 

Verkehrsablauf der Qualitätsstufe „B“. 

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Verkehrsaufkommen des Bebauungsplange-

biets vom Knotenpunkt Lüneburger Straße / Heiligenthaler Straße und den angrenzenden 

Straßenabschnitten verträglich aufgenommen werden kann. Zusätzliche Ausbaumaßnahmen 

sind daher im Hinblick auf den Verkehrsablauf an den Knotenpunkten nicht erforderlich. In 

der Ausfahrt des Plangebiets sollte auf den Zweirichtungsverkehr auf dem straßenbegleiten-

den Radweg an der Heiligenthaler Straße hingewiesen werden.  

 

Hannover, 06. August 2024 

Ingenieurgemeinschaft Dr.-Ing. Schubert 

 
(Dipl.-Ing. Th. Müller) 

 


